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ASU praxis
DER BETRIEBSARZT

Nicht nur die Arbeitsmedizin hat Nachwuchssorgen

Suche nach der Nadel 
im Heuhaufen
Der Nachwuchsmangel in der Allgemein- und Hausarztmedizin 
ist inzwischen in der Öffentlichkeit omnipräsent. Doch dieses 
Problem ist nur die Spitze des Eisbergs, denn immer häufiger 
gerät die Nachwuchsgewinnung auch in anderen Fächern zur 
sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Zahlreiche Fachgesellschaften und Berufsverbände umwerben 
junge Ärztinnen und Ärzte, informieren im Internet, bieten 
 Stipendien oder machen die Weiterbildung mit Partnerschafts-
programmen schmackhaft. Dem steht der Verband Deutscher 
Betriebs- und Werksärzte (VDBW) in Nichts nach: 2012 fand 
bereits zum vierten Mal in Folge die Kampagne „docs@work“ 
statt, um den dringend benötigten Nachwuchs für die Arbeits-
medizin zu interessieren. Diesmal war die Zielgruppe von 
Docs@work nicht Berufsanfänger, sondern Ärztinnen und 
Ärzte, welche bereits schon eine Weiterbildung durchlaufen 
bzw. absolviert haben.

Die Initiatoren werben junge Ärztinnen und Ärzte unter 
 anderem mit den Worten. „In einer sich dramatisch schnell 
ver ändernden Arbeitswelt liegt die Besonderheit der 
betriebsärzt lichen Aufgaben in der Doppelverantwortung  
als Arzt und als Gesundheitsmanager: Als Arzt tragen sie 
 Verantwortung für die Gesundheit des einzelnen Mitarbeiters 
im Unternehmen. In ihrer Managerfunktion tragen die Be-
triebsärzte eine syste mische Verantwortung für die gesund-
heitsgerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen vor Ort.  
Die Herausforderung, in diesem Spannungsfeld mit Weitsicht 
und Achtsamkeit zu agieren, lässt den Beruf zum ‚Abenteuer’ 
werden.“

Im Rahmen der Aktion gab der Verband dem potenziellen 
Nachwuchs Gelegenheit, den Beruf zwei Tage lang unter Real-
bedingungen zu testen. Von allen Bewerbern kamen acht Medi-
ziner in die Endrunde. Sie konnten sich in vier interessan- 

ten Betrieben den 
wechselnden Ar-
beitsbedingungen 
und Gesundheits-
fragen stellen und 
mussten arbeits-
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medizinische Aufgaben meistern. Der jeweilig leitende Betriebs-
arzt stand ihnen helfend zur Seite. 

Gewonnen haben am Ende eine 32-jährige Ärztin aus Erfurt 
und ein 31 Jahre alter Arzt aus Mannheim, die beide 2007 ihre 
Approbation erhalten hatten. Das Resümee der Teilnehmer: 
„Die Arbeitsmedizin ist eine echte Option nach dem Facharzt.“ 
Damit zeigt es sich, dass die Arbeitsmedizin nicht nur attraktiv 
für Berufsanfänger ist, sondern insbesondere auch für Fach-
ärzte anderer Gebiete.

Es ist dem Verband von Herzen zu wünschen, dass er mit seiner 
lobenswerten Initiative einen nachhaltigen Effekt erzielt und sie 
zudem auch in diesem Jahr fortsetzt. Denn unsere Nachwuchs-
sorgen betreffen nicht nur die Zukunft, sondern auch schon das 
Heute. Kein Geringerer als Prof. Dr. Frank-Ulrich Montgomery, 
Präsident der Bundesärztekammer, sagte beim diesjährigen 
Deutschen Ärztetag: „Wir haben längst einen Arztmangel und 
sollten froh sein über jede Ärztin und jeden Arzt, der bereit ist, 
in der Versorgung zu arbeiten.“ Das gilt natürlich auch und 
 gerade für die Arbeits- und Betriebsmedizin.

Dr. Oliver Erens

Online-Archiv: 
www.asu-praxis.de
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Aspekte der psychischen Gesundheit 
gewinnen auch in großen Industrieun-
ternehmen in den letzten Jahren zuneh-
mend an Bedeutung. Gründe hierfür 
können zunehmende Häufigkeiten, 
aber auch eine zunehmende Bereit-
schaft zu einer offenen Diskussion und 
manchmal auch einfach nur plausibel 
klingende Zusammenhangstheorien 
sein. Beispielsweise kann eine große 
Deutsche Krankenkasse zitiert werden, 
die steigende Kommunikationserfor-
dernis aufgrund von Termindruck, Ar-
beitstempo oder Komplexität als Ursa-
che gedanklichen und emotionalen 
Belastung von Beschäftigten ansieht. 
Solche Äußerungen werden leider nur 
wenig hinterfragt.
Besonders im Umfeld der psychischen 
Gesundheitsdebatte sind kommunika-
tive Aspekte für die innerbetriebliche 
Zusammenarbeit und auch das Krank-
heitsempfinden wesentlich. Die oben 
genannte Vereinfachung blendet jedoch 
weitere wichtige Faktoren wie beispiels-
weise (Ent-)Tabuisierung, Zukunfts(un)
sicherheit, älterwerdende Belegsschaf-
ten, abnehmende systemische Kompen-
sationsfähigkeit in zunehmend speziali-
sierten Tätigkeiten vollkommen aus. 
Statistisch gesehen nehmen psychische 
Erkrankungen seit Jahren zu, auch in 
der Automobilindustrie ist dieser Trend 
zu verzeichnen (Abbildung 1). Eine be-
sondere Häufung speziell in unserem 
Sektor kann jedoch nicht gesehen wer-
den, tätigkeitsbezogen finden sich in 
medizinischen und Pflegeberufen wie 
auch bei Arbeitslosen die höchsten Häu-
figkeiten psychischer Erkrankungen. 
Zirka 1,5 % der Audi Belegschaft leiden 
an einer chronischen psychischen Er-
krankung. Bei arbeitsmedizinischen Be-
gutachtungen sehen wir eine Steigerung 
von 5,0 % zu Anfang des letzten Jahr-

zehnts auf aktuell 8,3 % Beschäftigte mit 
psychischen Problemkonstellationen, 
ähnlich der Allgemeinbevölkerung vor 
allem mit Angststörungen und Depres-
sionen. Betrieblich präventionsrelevant 
sind diese Erkrankungen, weil sie mit 
einer durchschnittlichen Arbeitsunfä-
higkeitsdauer von 30 Tagen zu deutlich 
höheren Ausfallszeiten beispielsweise 
verglichen mit Muskel-Skelett-Erkran-
kungen mit „nur“ 18 Tagen führen  
(Abbildung 1).
In einem betrieblichen Umfeld mit funk-
tionierendem betrieblichen Gesund-
heitsmanagement unterscheiden sich die 
in der Betreuung zu treffenden Maßnah-
men für psychisch Erkrankte nur teil-
weise von den nicht psychisch Erkrank-
ten: Zirka die Hälfte der Beratenen in 
unseren Sprechstunden wird lediglich in 
der Sprechstunde beraten. 
Bei arbeitsplatzbezogenen Eingriffen 
kommt es jedoch häufiger zu Einschrän-
kungen hinsichtlich der Arbeitszeiten 
(beispielsweise Nachtarbeit, Wechsel-
schicht), Herausnahme aus Fließferti-
gungsbereichen und auch Umsetzungen 
in andere Bereiche. Diese aus unserer 
Sicht rasch einsatzkritischen Verände-
rungserfordernisse bedingen die hohe 
Relevanz für das betriebliche Gesund-
heitswesen – nicht nur – bei Audi.

Bereits manifest psychisch Erkrankte 
sind dadurch häufig nur sehr schwer 
in den Arbeitsprozess wieder einzu-
gliedern und erfordert umfangreiche 
Kommunikation zwischen den ver-
schiedenen Fachbereichen. Es liegt 
nahe, dass der Schwerpunkt unserer 
Bemühungen in der Prävention, dann 
frühen Erkennung/Therapieeinlei-
tung und erst an dritter Stelle in einer 
optimalen Wiedereingliederung liegt.

Dazu wurden zielgruppengerechte 
Qualifizierungsprogramme für die ver-
schiedenen betrieblichen Führungsebe-
nen etabliert. Dieser dauern von eini-
gen Stunden bis zu mehreren Tagen 
und werden von der Audi Akademie 
out house koordiniert. Präventionsbe-
mühungen werden primär nur sehr be-
grenzt wirksam sein. In einer Betroffe-
nenbefragung in unserem Haus äußerte 
nur jeder achte Beschäftigte, selbst ei-
nen ursächlichen Bezug seiner psychi-
schen Erkrankung im Arbeitsumfeld zu 
sehen – betriebliche Faktoren sind da-
her nach unserer Ansicht eher selten die 
Erkrankungsursache. Bei Berichten der 
Mitarbeiter über einen Arbeitsbezug ih-
rer Erkrankung spielen Konflikte zwi-
schen Menschen sowie die wahrgenom-
mene Anerkennung ihrer Arbeit jeweils 
eine besondere Rolle.
Wir fokussieren in diesen Präventions-
programmen auf Themen wie gesund-
heitsgerechtes Führen, Kommunikation 
im Team, Kommunikation mit auffälli-
gen oder erkrankten Mitarbeitern und 
die betriebsinternen Strukturen mit 
konkreten Hilfs- und Kontaktangebo-
ten. Häufig fühlen sich Führungskräfte 
und Kollegen mit der Bewertung einer 
Problemsituation überfordert, weshalb 
sich der Gesundheitsschutz als schwei-
gepflichtige erste Anlaufstelle für Bera-
tungen anbietet.
Flankiert werden diese eher schulungs-
artig aufgebauten Qualifizierungspro-
gramme von unterschiedlichen Ge-
sundheitsaktionen, beispielsweise 
Biofeedback, Resilienz, Entspannungs-
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verfahren, Sportgruppen und Sportcoa-
ching, anderen Maßnahmen im be-
trieblichen Gesundheitsmanagement 
wie Check-up-Untersuchungen, indivi-
dueller Führungskräfteberatung und 
Ausnutzung aller verfügbaren be-
triebsinternen Kommunikationsmittel 
(Intranet, Mitarbeiterzeitung, Stell-
wände etc.). Darüber konnte in den 
letzten Jahren in allen Teilen der Beleg-
schaft, auf Arbeitgeberseite und auf Ar-
beitnehmervertreterseite das Vertrauen 
und die Bereitschaft gesteigert werden, 
über dieses jeden betreffende Thema zu 
kommunizieren.
Mehr sekundärpräventiv ausgerichtet 
sind betriebsinterne Angebote, die  
sich an Betroffene und Hilfesuchende 
wenden. Dazu gehören moderierte  
Gesprächsrunden, HELP-Programm, 
betriebsärztliche Beratungen, Suchtbe-
ratung, Sprechstunden zur psychischen 
Gesundheit mit externen Fach-
psychiatern, Weiterbildungen des me-
dizinischen Personals. Engagement  
in bundesweiten Arbeitsgruppen zu 
psychischen Erkrankungen beispiels-
weise der Deutschen Gesellschaft für 
Arbeitsmedizin und Umweltmedizin 
DGAUM helfen, das selbst gewonnene 
Knowhow an andere Unternehmen 
weiterzugeben und auch von Erfah- 
rungen und Systemen Anderer zu 
 lernen. Besonders nützlich sind  
auch regionale Netzwerke, über die 
rasch Therapieplätze vermittelt und 
Akutmaßnahmen vereinbart werden 
können.

Für die klassische Reintegration wird 
häufig die stufenweise Wiedereingliede-
rung gewählt, nur selten muss auf eben-
falls verfügbare Möglichkeiten der ge-
zielten Kontakt- und Therapie- 
vermittlung oder einen Versetzungs-
prozess zurückgegriffen werden. Häufi-
ger als bei anderen Erkrankungen ist im 
Rahmen der Reintegration die Modera-
torenrolle des Betriebsarztes gefragt, 
gegebenenfalls wird hierzu auf externe 
Kooperationspartner zurückgegriffen 
werden. In vielen Fällen ist damit der 
primäre Verbleib in der Arbeitswelt zu 
erreichen. 
Psychisch Erkrankte unterscheiden sich 
in der Reintegration – global gesehen – 
hinsichtlich der Erfolgsrate und Dauer 
der Wiedereingliederungsverfahren 
nicht von anderen Wiedereingliede-
rungsfällen. Generell verfahren wir 
 unternehmensintern sehr flexibel und 
versuchen, Wiedereingliederungspro-
gramme individuell zu gestalten. Dies 
zeigt sich beispielsweise an der Dauer 
der tatsächlichen Arbeitsversuche (Ab-
bildung 2). Erst im Detail offenbaren 
sich medizinisch plausible Unterschiede 
beispielsweise mit einer niedrigeren Er-
folgsquote von Erkrankten mit Subs-
tanzmissbrauchsdiagnosen, bei denen 
jedoch das Ausmaß des Unterschiedes 
bei weitem nicht das subjektiv erwartete 
Maß erreichen.
Die Verläufe der Wiedereingliederung 
sind ermutigend. Immerhin können 
92 % alle Wiedereingliederungsverfah-
ren erfolgreich mit der vollen Arbeits-

wiederaufnahme beendet werden. Der-
zeit planen wir Analysen, wie der 
Langzeitverlauf der von uns wieder Ein-
gegliederten zu beurteilen ist.
Eine erfolgreiche Wiedereingliederung 
ist bei psychisch Erkrankten sehr viel 
mehr von Kommunikation und damit 
auch von Vertrauen abhängig als bei an-
deren Erkrankungen. Dies erfordert 
Zeit, Kontinuität und Engagement von 
vielen (Abbildung 3).
Einerseits kann hier noch Verbesse-
rungspotenzial gesehen werden, ande-
rerseits droht die Allgegenwart von For-
derungen nach einer generellen 
Verminderung von psychischen Ge-
fährdungen – welche in der Regel über-
haupt nicht gemessen und deshalb al-
lenfalls subjektiv bewertet werden – bei 
den innerbetrieblichen Akteuren so 
viele Valenzen zu binden, dass tatsäch-
lich Betroffenen manchmal nicht mehr 
genug Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den kann. 
In der Diskussion nach den Vorträgen 
wurde deutlich, dass große und kleine 
Betriebe von der Entwicklung gleicher-
maßen betroffen sind, jedoch unter-
schiedliche Herangehensweisen wer-
den wählen müssen. Audi kann als 
Beispiel eines Premium-Gesundheits-
schutzes in einem Konzern mit 66.000 
Beschäftigten gelten. Hier gibt es zwar 
relativ viele Verweismöglichkeiten, 
aber gleichzeitig auch Begehrlichkeiten 
und eine sehr hohe Komplexität in der 
Prozesssteuerung. Dies stellt sich in ei-
nem mittelgroßen Betrieb meist anders 

1

Abbildung 1: Zunehmende Bedeutung psychischer Erkrankungen für Audi 
(Daten der Audi BKK)

► Gesundheitsberichte (AU-Tage, AU-Dauer, Entwicklung über mehrere Jahre)
► Altersgang
► Checkup-Daten
► Koinzidenz mit anderen Erkrankungen
► Vergleich  Bund

PD Dr. S. W. Weiler, AUDI AG Ingolstadt
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Abbildung 1: Bedeutung und Entwicklung psych. Erkrankungen 2

Abbildung 3: Dauer von Wiedereingliederungsverfahren bei Audi

PD Dr. S. W. Weiler, AUDI AG IngolstadtAbbildung 2: Dauer von Arbeitsversuchen bei Audi



ASUpraxis | Arbeitsmed. Sozialmed. Umweltmed. 48, 1, 20134

In den letzten Jahren sind in Deutsch-
land verschiedene Kooperationsmo-
delle von Unternehmen mit Psychiatern 
und Psychotherapeuten entwickelt wor-
den. Aufgrund eigener Erfahrungen mit 
unterschiedlich großen Arbeitgebern 
im Versorgungsgebiet der Asklepios 
Klinik Harburg lassen sich entspre-
chend dem Schaubild auf Seite 5 fol-
gende Grundlagen von Kooperations-
modellen beschreiben:

Wie entsteht eine Kooperation 
zwischen Betriebsarzt  
und Psychiater?

Den ersten Kontakt zwischen Betriebs-
arzt und Psychiater gibt es nicht selten 
durch einen gelungenen Wiedereinglie-
derungsprozess eines Patienten/Mitar-
beiters (Fallbeispiel: Mitarbeiter mit ei-
ner bipolaren Störung). Oder Psychiater 
und Betriebsarzt treffen sich bei öffent-
lichen Informationsveranstaltungen, 
beispielsweise zum Thema Depression. 
Gerade das Deutsche Bündnis gegen 
Depression e.V. leistet hier gute Dienste. 
Am Anfang einer zukünftigen Koope-

ration steht die Entwicklung eines 
wechselseitigen Vertrauens. Es ist uner-
lässlich, dass sich der Psychiater mit Be-
dingungen eines Wirtschaftsunterneh-
mens vertraut macht und die Tätigkeit 
eines Betriebsarztes kennenlernt. 
Auch das betriebliche Gesundheitsma-
nagement und das betriebliche Eingliede-
rungsmanagement (BEM)-Verfahren 
sollte der kooperierende Psychiater ken-
nenlernen. Eine gemeinsame Betriebsbe-
sichtigung ist immer sinnvoll. Für den 
Psychiater ist wichtig, anzuerkennen, dass 
in der Brust jeder Führungskraft „zwei 
Herzen schlagen“: das eine für den wirt-
schaftlichen Erfolg des Unternehmens 
und die erforderliche Leistungserbrin-
gung, und das andere für das Wohlerge-
hen und die Gesundheit der Mitarbeiter. 
Der Betriebsarzt kann vom Psychiater 
psychiatrisch/psychotherapeutisches Ba-
siswissen lernen – beispielsweise in einem 
gemeinsamen Fortbildungsseminar oder 
in Hospitationen – und die Zeitverläufe 
in psychiatrischen Behandlungen. Vor-
aussetzung jeder Kooperation ist, dass sie 
von der Führung des Unternehmens ge-
wünscht und unterstützt wird.

Früherkennung und schnelle 
 Behandlungseinleitung

Bevor ein Kooperationsmodell imple-
mentiert werden soll, muss klar sein, 
wer innerhalb des Betriebes Ansprech-
partner ist. Dies kann der Betriebsarzt 
sein oder ein betrieblicher Sozialarbei-
ter, es können Health-Care-Worker, 
Disability-Manager oder andere be-
triebsinterne Stellen sein. Wichtig ist 
nur, dass der Ablauf klar geregelt ist. 
Auch die Verbindung mit einem even-
tuell schon vorhandenen Employee 
 Assistance Program (EAP) ist herzu-
stellen. Erst wenn die innerbetrieb-
lichen Ansprechpartner bzw. die Bera-
tungsstruktur festgelegt ist, kann 
beispielsweise eine „Sprechstunde für 
seelische Gesundheit“ mit Aufgaben ei-
ner ersten Diagnostik bzw. Klärung des 
Behandlungsbedarfs etabliert werden. 

dar: die Verweismöglichkeiten sind ge-
ringer, dafür ist viel eher Transparenz 
herzustellen und die Kommunikations-
wege kürzer.
Auch wenn aus arbeitsmedizinischer 
Sicht die psychischen Erkrankungen 
nur eine von vielen Herausforderungen 
für den Gesundheitsschutz darstellen, 
werden sie in den kommenden Jahren 
alleine schon aufgrund der älterwer-
denden Belegschaft weiter an Bedeu-
tung gewinnen. ■Abbildung 3: Entwicklung von Gesundheitsförderungsprogrammen seit 2006
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Abbildung 3: Weiterentwicklung der Gesundheitsförderungsprogramme 

PD Dr. S. W. Weiler, AUDI AG Ingolstadt
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Im nächsten Schritt müssen die Füh-
rungskräfte dann gemeinsam von Psy-
chiater und Betriebsarzt über das Ange-
bot informiert und geschult werden, wie 
sie eine eventuelle psychische Auffällig-
keit erkennen und ansprechen, um zu 
einem möglichen Beratungsgespräch zu 
motivieren. Hier ist auch die Entwick-
lung einer „Dienstvereinbarung Depres-
sion“ analog zu den in vielen Betrieben 
vorhandenen Suchtvereinbarungen 
möglich. Dabei sollen Führungskräfte 
nicht überfordert werden, sie sollen 
nicht zu „Minipsychiatern“ werden, sie 
brauchen handlungssichernde Unter-
stützung durch einen Leitfaden und die 
Möglichkeit, sich jederzeit mit der Per-
sonalabteilung oder dem Betriebsarzt 
rückbesprechen zu können. In dieser 
Phase ist die wechselseitige Verlässlich-
keit von Psychiater und Betriebsarzt von 
extremer Bedeutung. Termine müssen 
korrekt eingehalten werden, die Schwei-
gepflicht ist auf allen Ebenen unbedingt 
festzuschreiben und strikt einzuhalten. 

Arbeitsplatzbezogene Elemente  
in der Behandlung

In jedem Kooperationsmodell Betriebs-
arzt/Psychiater werden arbeitsplatzbe-
zogene Elemente im Behandlungspro-
zess eine größere Rolle spielen als in der 
Vergangenheit. Die Arbeit sollte auf kei-
nen Fall – wie in gewissen aktuellen 
Trends – nur als Belastung oder krank 
machend gesehen werden; denn Arbeit 
ist für die meisten von uns ein wirksa-
mer Faktor zur Selbstwertstärkung, 

Selbstverwirklichung und sozialen Ein-
bindung. Die Kooperation stärkt den 
Blick für die arbeitsplatzbezogenen 
Konflikte – die allerdings oft über- oder 
unterschätzt werden. Der Wiederein-
gliederungsprozess sollte von Anfang an 
„im Hinterkopf “ des Behandlers sein; 
spätestens ab Mitte des Behandlungs-
prozesses sollte aktiv an der Wiederein-
gliederung gearbeitet werden. Im Rah-
men einer sich entwickelnden 
Kooperation erlernt der Psychiater vom 
Betriebsarzt, wie viele Wiedereingliede-
rungsmöglichkeiten bestehen und wie 
der Wiedereingliederungsprozess im-
mer besser auf die individuellen Bedürf-
nisse des einzelnen Mitarbeiters / Pati-
enten angepasst werden kann. 
Mitarbeiter, die sich aufgrund von chro-
nischer Belastung im „Kampf- oder 
Fluchtmodus“ befinden, haben keinen 
Blick mehr für die positiven Seiten ihrer 
Arbeitssituation. Hier empfiehlt sich für 
Psychiater und Patient das Vorgehen in 
zwei Schritten: erst sollte der Mitarbei-
ter / Patient im therapeutischen Prozess 
„wieder auf Augenhöhe“ kommen und 
dann erst entscheiden, wie es am Arbeits-
platz weitergeht. Sonst wird vorschnell 
von einem Arbeitsplatz oder einer Be-
schäftigungssituation abgeraten, ohne 
den Sachverhalt wirklich in der Tiefe er-
fasst zu haben. Schließlich ist bei jeder 
Kooperation bedeutsam, dass der Psych-
iater oder Psychotherapeut reflektiert, 
wie seine Behandlung nicht nur durch 
die Probleme des Patienten, sondern 
auch durch das Kooperationsabkommen 
mit dem Betrieb beeinflusst wird.

Behandlung und Wieder
eingliederung als Kontinuum

Auch im Wiedereingliederungsprozess 
ist die Schweigepflicht unbedingt kor-
rekt zu handhaben. Je besser ein Koope-
rationsmodell funktioniert, umso leich-
ter lassen sich individuelle Lösungen 
für den Betreffenden finden. Fallbei-
spiel: Wiedereingliederung am ersten 
Tag der Arbeitsunfähigkeit bei einem 
Mitarbeiter mit einem depressiven Re-
zidiv: während es bei einer Erschöp-
fungsdepression sinnvoll sein kann, ei-
nen Mitarbeiter „zur Krankschreibung 
zu zwingen“, kann die Fortsetzung der 
Arbeit mit der Hälfte der wöchentli-
chen Stundenzahl für einen Mitarbeiter 
mit bekannter rezidivierender Depres-
sion und einem drohenden Rezidiv 
struktur- und selbstwertstärkend sein 
und den weiteren Krankheitsverlauf po-
sitiv beeinflussen. 
Es ist wichtig, dass auch das Team des 
Mitarbeiters / Patienten in den Wieder-
eingliederungsprozess mit einbezogen 
wird. Voraussetzung für jede gelungene 
Wiedereingliederung ist, dass es einen 
festen Ansprechpartner im Betrieb und 
einen klaren Plan für den Wiederein-
gliederungsprozess gibt. Die größte Kri-
tik von Seiten der Mitarbeiter / Patienten 
ist, dass während der Wiedereingliede-
rung keiner mit ihnen gesprochen hat. 
In der Regel stehen dahinter Schamge-
fühle seitens des Patienten und Unsi-
cherheiten auf Seiten der Führungs-
kräfte und Kollegen. Gerade hier kann 
die Aufklärung durch die Vernetzung 
von Betriebsarzt und Psychiater entta-
buisierend und hilfreich sein. 

Fazit

Je enger die Kooperation zwischen 
 Psychiater und Betriebsarzt gelingt, 
umso besser können die Anforde rungen 
des Arbeitsplatzes im Wiedereingliede-
rungsprozess an die Fähigkeiten des 
Mitarbeiters in Passung gebracht wer-
den. Dabei geht es für Mitarbeiter, 
Teamkollegen und Führungskräfte im-
mer um das positive Spannungsverhält-
nis von Anforderung / Belastung und 
(Selbst-)Fürsorge und Verständnis. ■
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Mit Stahlherstellung verbinden sich As-
soziationen wie schwere körperliche Ar-
beit, Hitze, Lärm und Staub. Dies stellt 
jedoch nur einen Teil der Arbeitsbelas-
tungen dar: Die Rohstahlproduktion ist 
zwischen 1990 und 2010 annähernd 
gleich geblieben, die Gesamtbelegschaft 
hat sich jedoch im gleichen Zeitraum 
mehr als halbiert. Daraus ergibt sich 
rein rechnerisch eine Produktivitätsstei-
gerung um mehr als 100 % je Mitarbei-
ter und Jahr (Abb. 1).
Diese Produktivitätssteigerung wurde 
ermöglicht durch einen ständig fort-
schreitenden Wandel in der Techno-
logie. Die damit einhergehenden Ver-
änderungen der Unternehmens-und 
Organisationskultur der ThyssenKrupp 
Steel Europe AG (SE-AG) prägen  
auch die Arbeitswelt der Mitarbeiter: 
komplexe Steuerungs- und Überwa-
chungstätigkeiten sind allgegenwärtig. 
Hinzu kommt die Erfordernis, an  
möglichst vielen der unterschiedlichen 
Arbeitsplätze in einer Anlage einsetzbar 
zu sein.

Zwar haben bei der SE-AG nach wie vor 
körperliche Beschwerden und hier ins-
besondere Muskelskeletterkrankungen 
einen erheblichen Anteil am Krankheits-
geschehen und an den Wiedereingliede-
rungsfällen. Dennoch nimmt der Anteil 
von Mitarbeitern mit psychischen Er-
krankungen seit Jahren zu. Deren Wie-
dereingliederung in den Regelar-
beitsalltag des Unternehmens stellt oft 
eine besondere Herausforderung dar.
In diesem Beitrag soll aufgezeigt wer-
den, welche Wege das Unternehmen 
gewählt hat, um bei diesem sensiblen 
Thema erfolgreich zu agieren. Wesent-
licher Erfolgsfaktor sind dabei interne 
und externe Netzwerke die im Folgen-
den beschrieben werden sollen:

Interne Netzwerke

Unternehmensintern sind – neben den 
üblichen Beteiligten, wie beispielsweise 
Personalmanagement, Betriebliches 
Eingliederungsmanagement (BEM), In-
teressensvertreter, also Betriebsräte und 

Schwerbehindertenvertreter, Betriebs-
ärztlicher Dienst – insbesondere zwei 
interdisziplinär zusammengesetzte Ar-
beitskreise anzuführen und deren Auf-
gaben zu erläutern (Abb. 2): 
Das Psychosoziale Netzwerk ist eine 
funktionsübergreifend zusammenge-
setzte Arbeitsgruppe. Gegründet wurde 
es Ende der 90er Jahre, um den Bedarf 
der Führungskräfte und anderer Funkti-
onsträger an Beratung und Unter-
stützungsmöglichkeiten bezüglich psy-
chisch erkrankter Mitarbeiter zu decken. 
Beteiligt sind hier Interessensvertreter, 
Betriebsärzte und Personalmanager, aber 
auch Sozialarbeiter und Gesundheitsma-
nager. Das Netzwerk arbeitet bewusst 
ohne einen formalisierten Auftrag und 
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Abb. 1: Produktivitätssteigerung in der Stahlindustrie
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dient neben der sofortigen Hilfe in aku-
ten Fällen vor allem der Verkürzung von 
Prozessen durch systematisches und ab-
gestimmtes Handeln. Weiterhin nutzen 
alle Beteiligten diese Plattform für einen 
Wissens- und Erfahrungstransfer.
Das Reha-Team wird federführend durch 
den Sozialbetrieb geleitet. Es ist eine 
durch eine Betriebsvereinbarung abgesi-
cherte beschlussfähige Institution mit 
dem ursprünglichen Fokus auf schwer-
behinderte Mitarbeiter. Kurz zusammen-
gefasst ist die Aufgabe dieser Arbeits-
gruppe: Beratung, Ideenentwicklung und 
Nachverfolgung der  Umsetzung von 
Maßnahmen zur Beschäftigung / Weiter-
beschäftigung von Menschen, die auf-
grund von Behinderungen nicht mehr an 
ihrem ursprünglichen Arbeitsplatz ein-
gesetzt werden können. Dazu zählen 
auch die Durchführung von stufenwei-
sen Wiedereingliederungen, systemati-
sche Arbeits erprobungen und wert-
schöpfende Interimsbeschäftigungen in 
der angegliederten Werkstatt für behin-
derte Menschen (WfbM). Mitglieder sind 
Betriebsrat und Schwerbehindertenver-
tretung, der Betriebsärztliche Dienst, das 
Personalmanagement, Krankenkassen 
und anderer Rehabilitations-Träger. 
Beide internen Arbeitsgruppen koope-
rieren schnittstellen-, bereichs-, und res-
sortübergreifend. Zugleich realisieren sie 
im Interesse der jeweiligen Betroffenen 
die Aufgaben durch vertrauensvolle und 
konstruktive Zusammenarbeit mit den 
Interessensvertretern. 

Externe Netzwerke

Trotz der guten Zusammenarbeit stellten 
beide Arbeitsgruppen bei Einzelfällen im-
mer wieder fest, dass die internen Mög-

lichkeiten nicht ausreichen, um die Er-
krankung richtig einzuschätzen und 
insbesondere Ideen für eine weitere Be-
schäftigung zu entwickeln. Gesucht wur-
den daher externe Partner, die diese Lücke 
füllen können. 
Unternehmensübergreifend arbeitet 
SE-AG daher – neben den bekannten 
beteiligten Einrichtungen wie Renten-
versicherungsträgern, gegebenenfalls 
die Agentur für Arbeit oder die Berufs-
genossenschaft – eng mit den Integrati-
onsfachdiensten, verschiedenen psy-
chotherapeutischen Einrichtungen, 
Berufsförderungswerken und Berufs-
trainingszentren zusammen (Abb. 3).
Integrationsfachdienste – kurz IFD – 
beraten und unterstützen sowohl ar-
beitsuchende als auch beschäftigte 
 behinderte und schwerbehinderte 
 Menschen und deren Arbeitgeber.  
Die Vermittlung zum IFD erfolgt in  
der Regel durch Kliniken, Ärzte und 
Therapeuten.
SE-AG hat für jeden Standort Koopera-
tionsverträge mit psychotherapeuti-
schen Einrichtungen abgeschlossen, 
die es uns ermöglichen, Mitarbeiter in-
nerhalb von wenigen Werktagen in eine 
Krisenintervention zu vermitteln.
Die Berufsförderungswerke sind spezi-
alisiert auf die berufliche Rehabilitation. 
Der Schwerpunkt liegt darin, Menschen 
mit Behinderungen die volle Teilhabe 
am Arbeitsleben zu ermöglichen. 
Hierzu setzen sie Instrumente wie bei-
spielsweise Beratung, Diagnostik, Qua-
lifizierung und Integration ein.
In Berufstrainingszentren (BTZ) fin-
den Menschen Unterstützung, die im 
Zusammenhang mit einer psychischen 
Störung ihren Arbeitsplatz schon verlo-
ren haben oder dies befürchten müssen. 

Sie arbeiten mit vergleichbaren Instru-
menten wie die Berufsförderungswerke. 
Darüber hinaus ist für uns als Unter-
nehmen auch noch Folgendes interes-
sant: Im BTZ können auch Belastbar-
keit und Stabilität sowie die Eignung für 
einen bestimmten Beruf oder ein Be-
rufsfeld abgeklärt werden.
Die Maßnahmen dieser beiden Einrich-
tungen zur beruflichen Rehabilitation 
können mit Hilfe eines Antrags zur 
„Teilhabe am Arbeitsleben“ bei Bewilli-
gung finanziert werden.
Interne Netzwerke und externe Partner 
arbeiten in einem strukturierten 
 Prozess zusammen (Abb. 4). Dadurch 
werden Wiedereingliederungsprozesse 
sowohl zeitlich verkürzt als auch 
 zielgerichteter durchlaufen. Entschei-
dende Voraussetzung ist jedoch, mög-
lichst früh um den Mitarbeiter zu 
 wissen.
Insofern bleibt weiterhin Handlungsbe-
darf, insbesondere wenn es darum geht, 
Mitarbeiter schon auf dem Weg in eine 
Krise „auffangen“ zu können. Zum ei-
nen hat ThyssenKrupp Steel Europe – 
wie bereits erwähnt – Kooperations-
Verträge mit psychotherapeutischen 
Einrichtungen an allen Standorten, die 
es ermöglichen, Mitarbeiter innerhalb 
von wenigen Werktagen in eine Krisen-
intervention zu vermitteln. Es ist ge-
plant, dieses Versorgungsangebot für 
die Mitarbeiter mittelfristig noch weiter 
auszubauen. Zum anderen hat die Thys-
senKrupp Steel Europe AG eine breit 
ausgerollte Aufklärungs- und Qualifi-
zierungskampagne gestartet, die Füh-
rungskräfte und andere Funktionsträger 
für Symptome psychischer Erkrankun-
gen sensibilisieren und mögliche Hand-
lungsunsicherheit reduzieren soll. ■

Reha-Team

Betriebsärztlicher
            Dienst

P           PersonalmanagementInteressens-
vertreter

Psychosoziales 
   Netzwerk

Psycho-
therapeutische 
Einrichtungen

Landschaftsverband
Rheinland 

Konzertierte Aktion

Betriebliches 
Gesund-

heitsmanagement

Sozialservice

Abb. 4: Strukturierte Zusammenarbeit  
von internen und externen Kooperationspartnern

Landschaftsverband Rheinland 

Psychotherapeutische
Einrichtungen

Externe Kooperationspartner

Abb. 3: Externe Kooperationspartner
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Einleitung

An Tausenden von Arbeitsplätzen kann 
man auf den Einsatz von Schutzhand-
schuhen nicht verzichten. Die Ansicht, 
dass die Auswahl der Produkte bei me-
chanischen Belastungen leichter gelingt 
als beispielsweise bei Chemikalien-
Schutzhandschuhen, ist nicht selten 
 anzutreffen. 
Bei der Auswahl werden unterschied-
liche Wege beschritten. Auf der einen 
Seite wird dabei sehr intensiv auf die 
erreichten Leistungsstufen nach EN 388 
geschaut, frei nach dem Motto, je höher 
desto besser. Selbst die Empfehlung 
oder gar Vorgabe von Mindestleis-
tungsstufen für Gruppen von Tätigkeit 
war schon zu beobachten. Auf der an-
deren Seite wird die EN 388 vom An-
wender ignoriert oder gar eine „eigene 
Testung“ durchgeführt. Beispiel: Schnitt 
mit Teppichmesser über den Hand-
schuh. Letzteres passt nicht zum „New 
Approach“, einem neuen Konzept, das 
in Europa seit Mitte der achtziger Jahre 
verfolgt wird.
Dabei soll die freiwillige Selbstver-
pflichtung der Hersteller gestärkt wer-
den. Man will dies durch die Stärkung 
der Normung erreichen. Da bei den 
Herstellern hohe Sachkenntnis zu den 
Produkten vorausgesetzt werden kann 
und sehr früh Entwicklungen und 
 Veränderungen des Marktes wahrge-
nommen werden, bestehen die besten 
Voraussetzungen, dass diese Erkennt-
nisse rasch in die Weiterentwicklung 
der Normen einfließen. „Gute Normen“ 
sollten es auf der anderen Seite dem 
Gesetzgeber ermöglichen, die Rege-
lungstiefe zu reduzieren. Der Vor- 
wurf, mit ständigen neuen Detail-
regulierungen die Wirtschaft zu be-

hindern und ohnehin nur hinter- 
herzuhinken, sollte damit weniger 
Nahrung finden. 

Muss ein Hersteller die Norm,  
in diesem Fall die EN 388, erfüllen?

Nein. Die Norm ist kein Gesetz. Der 
Hersteller muss die Richtlinie 89 / 686 /  
EWG erfüllen. Das Bereitstellen auf 
dem Markt sowie der freie Warenver-
kehr innerhalb des Binnenmarktes der 
Europäischen Union wird für persön-
liche Schutzausrüstungen durch die 
Richtlinie EWG 89 / 686 „EWG-Richt-
linie für persönliche Schutzausrüstun-
gen“ geregelt. Darin werden grund-
legende Anforderungen festgelegt, 
damit auf einem gemeinsamen Min-
destschutzniveau Sicherheit und Ge-
sundheit der Benutzer gewährleistet 
werden. Der Hersteller muss die Über-
einstimmung (Konformität) seines Pro-
duktes mit dieser Richtlinie erklären. 
Erfüllt sein Produkt die entsprechenden 
harmonisierten Normen, hat er gute 
Argumente zu belegen, dass er sich 
ernsthaft darum bemüht hat, die Richt-
linie zu erfüllen. 
Der Hersteller kann auch mit anderen, 
mindestens gleichwertigen Ergebnissen 
belegen, dass er die Richtlinie erfüllt.  
In der Alltagspraxis dürfte das aller-
dings aufwändiger sein, sodass Prüfung 
und Zertifizierung auf Basis der har-
monisierten Normen entsprechend ver-
breitet sind. 
Das Bestehen der Prüfungen der Norm 
ist nicht hinreichend. Falls der Herstel-
ler Erkenntnisse hat, dass er mit „Be-
stehen“ der Prüfungen nach der Norm 
die Richtlinie noch nicht vollständig 
erfüllt, muss er sich um die weiteren 

Sachverhalte kümmern, um die Anfor-
derungen aus der Richtlinie doch noch 
zu erfüllen. Allerdings ist das Nor-
mungsgremium spätestens dann ge-
fragt, ob es nicht möglich ist, die Norm 
zu verbessern. 

Welche Rolle spielt die Norm?

Aufgabe der Norm ist es, den Waren-
verkehr zu erleichtern. Dies wird in der 
Regel als sehr wichtig angesehen. Im 
Streitfall muss man damit rechnen, dass 
eine Behinderung des Warenverkehrs 
auch von Gerichten sehr negativ gewer-
tet wird und entsprechend in die Ent-
scheidung einfließt. 
Eine weitere Aufgabe der Norm ist es, 
den Vergleich verschiedener Produkte 
zu erleichtern. Eine harmonisierte 
Prüfnorm ist eine sehr wichtige Voraus-
setzung dafür, dass Messergebnisse in 
den verschiedenen Prüfhäusern mit 
denselben Prüfmethoden unter den 
gleichen Bedingungen erhoben werden. 

EN 388 „Schutzhandschuhe  
gegen mechanische  

Einwirkungen“ – kein Problem?

Autor

Dr. Peter Kleesz ist als Arzt bei der 

 Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel 

und Gastgewerbe tätig als Leiter  
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Fachausschuss Persönliche Schutzaus-
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Ohne diese Basis hätte die Mehrzahl der 
Nutzer keine realistische Chance zu 
 einem Produktvergleich. 
Die Ergebnisse der Prüfungen nach der 
Norm charakterisieren – allgemein for-
muliert – Produkteigenschaften. Schaut 
man bei Schutzhandschuhen genauer 
hin, muss man sagen, dass die Prüfun-
gen nur zum geringen Teil an Hand-
schuhen vorgenommen werden und 
überwiegend an entnommenen Teilen 
erfolgen. Demzufolge handelt es sich 
dabei um Aussagen zu Materialeigen-
schaften. Die Prüfmethoden werden 
nicht danach ausgesucht, welche gerade 
vorhanden oder besonders schnell 
durchzuführen sind, sondern sollen 
möglichst relevant für die zu erwar-
tende Anwendung sein. Andererseits 
variieren die Anwendungen an den ver-
schiedenen Arbeitsplätzen deutlich und 
„entfernen sich“ damit von jeder stan-
dardisierten Prüfmethode. 
Zwangsläufig entsteht hier ein gewisser 
Spagat zwischen unterschiedlichen Ex-
positionen an den Arbeitsplätzen und 
nur einer Prüfmethode. Es ist die Auf-
gabe der Normungsgruppen, diesen 
„Abstand“ zwischen Norm und tatsäch-
licher Anwendung möglichst klein zu 
halten. Das erfordert immer wieder die 
Aktualisierung der Normen. Die ein-
gangs geschilderte „Eigentestmethode“ 
ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass 
sich Normaussage und Praxis zu weit 
voneinander entfernt haben. Prinzipiell 
ist anzustreben, dass die aktuelle Norm 
„so gut ist“, dass sie zu Recht die soge-
nannte Vermutungswirkung auslöst, 
das heißt mit ihrer Erfüllung die Anfor-
derungen aus der Richtlinie abgedeckt 
sind, die Ergebnisse möglichst leicht 
verständlich sind und dem Anwender 
einen qualifizierten Vergleich der Pro-
dukte erleichtern. 

Was kann die Norm nicht leisten? 

Eine nach Norm geprüfte Schutzwirkung 
lässt sich nicht einfach verallgemeinern. 
Ein Chemikalien-Schutzhandschuh 
schützt nicht gegen alle Chemikalien, 
genauso wenig schützt ein Schutzhand-
schuh gegen alle mechanischen Einwir-

kungen. Die Dämpfung beispielsweise 
gegenüber einem Schlag mit dem Ham-
mer wird dort nicht geprüft. Die vier 
Ziffern unter dem Piktogramm auf 
Handschuhen, die nach EN 388 zertifi-
ziert sind, beziehen sich auf das jewei-
lige Level, das heißt die Leistungsstufe 
der Abriebfestigkeit (Leistungsstufen  
0 bis 4), der Schnittfestigkeit (0 bis 5), 
der Weiterreißfestigkeit (0 bis 4) sowie 
der Durchstichfestigkeit (0 bis 4). Ein 
Schutzhandschuh gegen mechanische 
Risiken kann selbst bei den oben ge-
nannten Größen, beispielsweise der 
Durchstichfestigkeit, ungenügend ab-
schneiden. 
Man kann aus der Norm nicht ablesen, 
wie lange ein Produkt am konkreten 
 Arbeitsplatz schützt. Die Permeation  
von Chemikalien durch das Hand-
schuhmaterial wird gemäß EN 374 bei 
23 °C gemessen. Ist die Temperatur des 
Handschuhmaterials durch Hautkon-
takt beispielsweise auf 33 °C angestie-
gen, kann sich die Permeationszeit für 
eine Chemikalie deutlich verringern, 
beispielsweise um 43 % oder 57 %,  
um willkürlich zwei Möglichkeiten zu 
nennen. Es gibt keinen für alle Subs-
tanzen geltenden Umrechnungsfaktor, 
bei jeder Substanz ist ein anderer Wert 
möglich.
Beim Schnitt mit einem Messer wird 
nicht nur die Schärfe der Klinge eine 
maßgebliche Rolle spielen, auch An-

druckkraft und Schnittgeschwindigkeit 
müssen berücksichtigt werden. Aber 
schneidende Verletzungen können 
auch beim Tragen eines scharfkantigen 
Bleches auftreten, die Geometrie der 
Einwirkung ist durch eine mehr recht-
winklige scharfe Kante charakterisiert. 
Dafür ist bei großen Blechen die ein-
wirkende Kraft entsprechend groß. 
Wieder anders ist der Schnittschutz 
beim Entfernen von Glasbruch zu be-
urteilen.
Die Auswahl geeigneter Schutzhand-
schuhe setzt nicht nur eine Gefähr-
dungsanalyse voraus. Messergebnisse 
aus den Normprüfungen sind zwar eine 
Orientierungshilfe, für die konkrete 
Auswahl von Schutzhandschuhen be-
nötigt man weitere Informationen vom 
Fachmann oder Hersteller. 
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Diskussionsfelder bei der EN 388

Abriebfestigkeit 
Die Abriebfestigkeit wird nach der  
EN 388 mit Schleifpapier auf einem 
 rotierenden Teller geprüft. In erster 
 Linie wird man bei diesem Design viel-
leicht an den Abrieb auf Möbelpolstern 
denken. Offensichtlich konnte dieser 
Test in den zurückliegenden Jahren 
auch gut für andere Fragestellungen wie 
der Abriebfestigkeit von Schutzhand-
schuhen eingesetzt werden. 
In der EN 388 werden Anforderungen 
an ein Abriebmittel genannt: Das Min-
destgewicht des Papierträgers, die 
 Wasserlöslichkeit des Klebemittels, die 
Parameter der Siebanalyse des Abrieb-
mittels, die Bruchkraft in Längs- und 
Querrichtung und das Gewicht inner-
halb der angegebenen Grenzen für  
das Glaspapier. Das in der Vergangen-
heit einheitlich verwendete konkrete 
Schleifpapier wird in der Norm in einer 
Fußnote als ein Beispiel für ein Schleif-
papier genannt, das als geeignet angese-
hen wurde. 
Dieses für die Prüfung nach EN 388 ge-
bräuchliche Schleifpapier steht so nicht 
mehr zur Verfügung. Es wurde in riesi-
gen Mengen für andere Zwecke und 
nicht extra für die Prüfung nach  
EN 388 hergestellt. 
Wenn man nun ein „neues“ Schleifpa-
pier auswählen muss, das die Anforde-
rungen der Norm erfüllt, wird man lei-
der nicht zwangsläufig die gleichen 
Messergebnisse erhalten. Bei der Suche 
nach einem „Ersatzschleifpapier“ sind 

die Hauptgesichtspunkte bei den Mess-
ergebnissen die Reproduzierbarkeit, 
sowie vergleichbare Werte mit gewohn-
tem Ranking ausgewählter Hand-
schuhe. Die Ringversuche auf euro-
päischer Ebene mit ausgewählten 
Schleifpapieren waren in den zurück-
liegenden Jahren unter diesen Ge-
sichtspunkten erfolglos. 

Schnittfestigkeit
Die Ergebnisse bei den Prüfungen der 
Schnittfestigkeit von Schutzhandschu-
hen zeigten große Abweichungen. Es 
kann viele Gründe geben, warum Prü-
fungen nach der Norm eine schlechte 
Reproduzierbarkeit bei der Schnittfes-
tigkeitsprüfung ergeben. Schärfe, Win-
kel zwischen Material und Klinge, An-
pressdruck, Schnittführungsgenauigkeit 
und Schnittgeschwindigkeit sind nicht 
die einzigen wesentlichen Einflussgrö-
ßen. Wenn die schneidende Klinge 
während der Schnittprüfung mehr oder 
weniger stumpf wird, sind erhebliche 
Streuungen zu erwarten.
Die bestehende Prüfmethode hat ihre 
Grenzen. Darauf wird auch in der 
Norm hingewiesen: „Diese Prüfung  
ist nicht auf Handschuhe anwendbar, 
die aus sehr harten Materialien wie bei-
spielsweise Metallringgeflechten be-
stehen.“ Das ist ein eher extremes 
 Beispiel. Die Weiterentwicklung von 
Schutzhandschuhen mit besseren Leis-
tungen führte in der Praxis unter 
 anderem zur Einarbeitung von Metall- 
oder Glasfasern. Es ist naheliegend, 
dass die bessere Schnittfestigkeit, die 
Einarbeitung von Mineralien oder 
 Metallen bei neueren Entwicklungen 
bei den Schutzhandschuhen erreicht 
wird, Anlass zu den Problemen bei  
der Prüfung ist. 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
bei der EN 388

■ Man könnte die Norm zurückziehen 
mit dem Hinweis, dass das gewohnte 
Schleifpapier nicht mehr zur Verfü-
gung steht und auch kein anderes ge-
eignetes gefunden wurde. Dabei ist 
zu bedenken, dass das auch für an-

dere Normen für andere Produkte ein 
Problem wäre, in der auf die EN 388 
verwiesen wird. 

■ Man könnte ein anderes Schleifpapier 
nehmen, das die in der Norm be-
schriebenen Anforderungen erfüllt. 
Wenn man damit andere Messwerte 
erhält, als mit dem vorherigen 
Schleifpapier, ist ein Produktver-
gleich erheblich erschwert. Spätestens 
beim Einsatz unterschiedlicher 
Schleifpapiere durch verschiedene 
Prüfinstitute in den einzelnen Län-
dern wäre der Nutzer wohl überfor-
dert. Falls man ein geeignetes Schleif-
papier findet, das nicht innerhalb der 
Anforderungen der bestehenden 
Norm liegt, wäre letztere sinnvoller-
weise anzupassen. 

■ Bei einer Zertifizierung nach der 
Richtlinie ohne Verwendung der EN 
388 bestünde kein einheitliches Prüf-
verfahren mehr. Dieses Vorgehen 
wäre bereits jetzt möglich, beim Zu-
rückziehen der EN 388 voraussicht-
lich die Regel. Ein Vergleich von Pro-
dukten wäre für den Anwender dann 
noch schwieriger. 

■ Man könnte die Norm grundlegend 
ändern, beispielsweise von dem 
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Schleifpapier wegkommen und eine 
strukturierte Hartmetalloberfläche 
als Schleifmittel nehmen. Die Zeit zur 
Entwicklung, Testung, Etablierung 
einschließlich der Ringversuchsabsi-
cherung ist voraussichtlich sehr lang. 
Dieser Lösungsweg wird jedoch vom 
Normungsgremium parallel ins Auge 
gefasst.

■ Bei der Schnittschutzprüfung könnte 
man den Anwendungsbereich deutli-
cher eingrenzen. Das käme einer teil-
weisen Zurückziehung der EN 388 
gleich. Die Produkte mit einer hohen 
Leistungsstufe wären in der Norm 
dann voraussichtlich ausgenommen. 
Eine Zertifizierung nach der Richt-
linie mit ggf. unterschiedlichen 
 Methoden wäre dann weiter möglich, 
für den Nutzer bzw. für den Pro-
duktvergleich aber nicht unbedingt 
von Vorteil.

■ Es wurde vorgeschlagen, die EN 388 
für niedrigere Leistungsstufen zu 
nehmen und die EN ISO 13997 
(Schutzkleidung – Bestimmung des 
Widerstandes gegen Schnitte mit 
scharfen Gegenständen) für die bei-
den höchsten Level. Bei der EN 388 
schneidet eine runde Klinke eine 
plane Handschuhprobe. Bei der EN 
ISO 13997 schneidet eine gerade 
Klinge eine Probe, die auf einen Zy-
linder (Achse) aufgebracht ist. Die 
beiden Methoden unterscheiden sich 

nicht nur hierin. Wenn jedoch das 
stumpf werden der Schneide das ent-
scheidende Problem ist, dann ist 
durch den „teilweisen Ersatz“ der 
Prüfung das Problem voraussichtlich 
nicht nachhaltig gelöst.

■ Es muss nach einer Klinge gesucht 
werden, die so scharf ist, dass sie  
die verschiedenen Materialien prin-
zipiell durchschneiden und so diffe-
renzieren kann. Dabei darf sie unter 
der Schnittprüfung nicht stumpf 
werden.

■ Man entwickelt eine neue Norm mit 
neuen Methoden. 

Aktuelle Aufgaben 

In Europa haben harmonisierte Nor-
men im Rahmen des New Approach ei-
nen hohen Stellenwert. Es sind entspre-
chende Anstrengungen erforderlich, 
um einem Aktualisierungsbedarf rasch 
und qualifiziert nachzukommen. Dabei 
darf von den besonders betroffenen 
Herstellern auch ein adäquates Engage-
ment erwartet werden. 
Auf der anderen Seite können immer 
wieder neue Produkte neue oder geän-
derte Prüfverfahren notwendig ma-
chen. Neue Methoden „fallen aber 
nicht vom Himmel“. Es genügt nicht, 
einzelne Probleme zu beklagen, ggf. 
müssen Anstrengungen zur Lösung 
 intensiviert werden. 

Bei der EN 388 besteht bei der Aktua-
lisierung sowohl bei der Prüfung von 
Abriebfestigkeit als auch der Schnittfes-
tigkeit dringender Handlungsbedarf. 
Und „wo EN 388 draufsteht, muss auch 
EN 388 drin sein“.
Das Prüfinstitut der Träger der Un-
fallversicherung (IFA) hat ein Schleif-
papier gefunden, das bei einem 
 nationalen Rundversuch ermutigende 
Ergebnisse gezeigt hat. Im Dezember 
2011 wurden daher weitere Prüf- 
stellen in Europa in den Ringver- 
such eingebunden. Im Frühjahr 2012 
wurde aufgrund der vorliegenden 
 Ergebnisse empfohlen, dass Prüf- 
stellen einheitlich dieses Schleif papier 
nehmen. 
Bei der Prüfung der Schnittfestigkeit  
ist leider eine Situation eingetreten,  
bei der die Reproduzierbarkeit der 
Leistungsstufen unbefriedigend ist. 
Eine naheliegende Erklärung ist ein 
stumpf werden der Klinge bei der  
Prüfung. Es wird berichtet, dass ein 
Schutzhandschuh eine höhere Leis-
tungsstufe erreichen kann als ein  
anderer, aber trotzdem am Arbeits- 
platz schlechter vor Schnitten schützt. 
Gerade in dieser Situation ist (erneut) 
darauf hinzuweisen, dass die Ergeb-
nisse der Prüfung nach der Norm  
nur zu einer Vorauswahl dienen kön-
nen und nicht 1:1 auf die Schutzwir-
kung am Arbeitsplatz übertragen wer-
den können. Aber selbst für die 
Vorauswahl bei den hohen Leistungs-
stufen sind die Ergebnisse offensicht-
lich nur eingeschränkt verwendbar. 
Selbst wenn man davon ausgeht, dass 
eine Aktualisierung der Schnittschutz-
prüfung noch mehr Vorarbeit er-
fordert, muss man auf eine möglichst 
rasche Beendigung des Zustandes 
drängen, damit der Wert der Normung 
in diesem Bereich keinen weiteren 
Schaden erleidet. ■

Danksagung:
Herrn v. Hoegen, Sekretär des TC 162, 
wird für die Durchsicht des Manuskripts 
gedankt. 
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Einleitung

Die arbeitsmedizinische Empfehlung 
„Psychische Gesundheit im Betrieb“ 
des Ausschusses für Arbeitsmedizin 
des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales nennt Eckdaten zur Psy-
chischen Gesundheit und stellt dabei 
die Rolle des Betriebsarztes in den Mit-
telpunkt.
In den Folgen 1 bis 4 wurden die Grund-
lagen vermittelt. In den Folgen 5 und 6  
Perspektiven und Methoden werden 
ausgewählte Ansätze und Analyseinstru-
mente für den Methoden koffer des Be-
triebsarztes zur Identifikation von psy-
chischen Belastungen und Ressourcen 
im Rahmen der Gefährdungsermittlung 
und -beurteilung ausführlich vorgestellt, 
auf eine umfassende Darstellung wird 
aber bewusst verzichtet. Mögliche ex-
terne Koopera tionspartner werden be-
nannt. Die  Rahmenbedingungen in klei-
nen und mittelgroßen Unternehmen 
werden stets berücksichtigt. Für die 
praktische Umsetzung wird ein bewähr-
tes drei stufiges Vorgehen empfohlen. 
Die Vorstellung erfolgreicher Betriebli-
cher Beispiele in Folge 7, Handlungs-
ansätze und eine Darstellung wesentli-
cher Erfolgsfaktoren in Folge 8 runden 
die Empfehlung ab. 

Perspektiven und Methoden

6 Handlungsempfehlungen  
 zur Entwicklung und Sicherung  
 von Gesundheitsressourcen  
 im Betrieb: Kooperation

Berufsgenossenschaften (Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung) und 
Krankenkassen (Träger der gesetzlichen 

Krankenversicherung) verfügen in der 
betrieblichen Gesundheitsförderung 
über einen breiten Wissensschatz und 
eine Vielzahl an bewährten Konzepten 
und Strategien, wovon Unternehmen in 
vielerlei Hinsicht profitieren können. 
Als kompetente Ansprechpartner un-
terstützen sie die Betriebe und ihre Ak-
teure bei der Identifizierung gesund-
heitlicher Risiken und Ressourcen, der 
Entwicklung möglicher Interventionen 
zur Verbesserung der gesundheitlichen 
Situation und natürlich bei der Umset-
zung der Maßnahmen. 
Als weitere Kooperationspartner stehen 
zu Organisationsaspekten die staat-
lichen Arbeitsschutzbehörden und zu 
individueller Unterstützung im Einzel-
fall die Träger der gesetzlichen Renten-
versicherung zur Verfügung.

6.1 Staatlicher Arbeitsschutz

Seit langem schon setzt sich der Staatli-
che Arbeitsschutz mit den Veränderun-
gen in der Arbeitswelt auseinander und 
spricht die unterschiedlichen themati-
schen Aspekte psychischer Gesundheit 
im Betrieb aktiv an, beispielsweise im 
Rahmen von Betriebsrevisionen. Der 
Staatliche Arbeitsschutz zielt im Sinne 
des Arbeitsschutzgesetzes auf verhält-
nispräventive Maßnahmen, denn sein 
Adressat ist in erster Linie der Arbeitge-
ber, der seinerseits für eine gesund-
heitsgerechte und sichere Gestaltung 
der Arbeitsplätze und -abläufe in sei-
nem Betrieb Sorge tragen muss. Ent-
sprechend stehen Primär- und Sekun-
därprävention im Fokus. Im Blickfeld 
sind dabei innerbetriebliche Strukturen 
und Prozesse, die zu einer Verbesse-
rung des Arbeitsschutzes führen. 

Der staatliche Arbeitsschutz kooperiert 
aber auch bei flankierenden verhalten-
spräventiven Maßnahmen und Konzep-
ten: er ermutigt zu innerbetrieblicher 
Gesundheitsförderung und dem Aufbau 
von Gesundheitskompetenz, um so den 
Präventionsgedanken zu stärken. Die 
Aufsichtspersonen werden in Zukunft 
noch stärker prüfen, ob in den Gefähr-
dungsbeurteilungen die im Betrieb exis-
tierenden psychischen Belastungen an-
gemessen aufgegriffen werden und die 
entsprechenden Maßnahmen veranlasst 
und umgesetzt sind.
Über die Kernaufgabe (Überwachung 
und Kontrolle von Gesetzen und 
 Verordnungen und deren betrieb- 
licher Umsetzung) des Staatlichen 
 Arbeitsschutzes hinaus werden Infor-
mationen angeboten, Impulse gesetzt 
und Anschubberatung geleistet. In 
 vielen Bundesländern sind dazu spe-
zielle Flyer oder Informationsschriften 
vorhanden, die an entsprechender 
Stelle abgerufen werden können. Je 
nach Bundesland sind Gewerbeärzte 
und Arbeitspsychologen beschäftigt, 
die als Ansprechpartner für Betriebe 
zum Thema Psychische Gesundheit  
zur Verfügung stehen, Fortbildungen 
anbieten und bei Bedarf branchenspe-
zifische Informationen erarbeiten 
(http://lasi.osha.de/docs/lv52.pdf, S. 25).

6.2 Träger der gesetzlichen  
 Unfallversicherung  
 (Berufsgenossenschaften)

Auch die Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung bieten den Unternehmen 
zum Erhalt und zur Förderung psychi-
scher Gesundheit im Betrieb konkrete 
Handlungsempfehlungen an, die sowohl 

Psychische Gesundheit  
im Betrieb
Folge 6

Psychische  
Gesundheit  

im Betrieb
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primär- als auch sekundärpräventive 
Maßnahmen umfassen. Enthalten sind 
Elemente der Verhaltens- und der Ver-
hältnisprävention. Die Handlungsemp-
fehlungen sind zielgruppenspezifisch 
aufbereitet und wenden sich an Unter-
nehmer, Betriebsärzte, Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit und Beschäftigte. Es 
werden Hilfen mit systemischem Ansatz 
als Gesundheitsschutzmanagementsys-
teme und Einzelmaßnahmen als Ele-
mente der betrieblichen Gesundheits-
förderung angeboten.
So ist beispielsweise „Gesundheit mit 
System“ ein Managementsystem, mit 
dem die Potenziale von Gesundheit in 
die betrieblichen Prozesse eingebunden 
werden können. Es werden betriebliche 
Abläufe und Strukturen geschaffen, die 
Gesundheit und Motivation der Be-
schäftigten nachhaltig verbessern und 
sichern. Hierzu werden Medien, be-
triebliches Coaching durch eigens ge-
schulte Berater und Einzelmaßnahmen 
als Module angeboten. Die initiale Ge-
fährdungsbeurteilung enthält Elemente 
zu den Themen Stress und psychische 
Gesundheit. Bei Bedarf können Be-
schäftigtenbefragungen mit Auswer-
tung und Maßnahmenvorschlägen 
durchgeführt werden. Zum Teil sind die 
Handlungsempfehlungen branchenspe-
zifisch ausgerichtet, beispielsweise für 
die Primärprävention von Posttrauma-
tischen Belastungsstörungen nach 
Überfällen im Bankbereich.
Im Bereich Qualifizierung werden Se-
minare für alle genannten Zielgruppen 
zum Thema Stress und den Umgang 
mit psychischen Belastungen durchge-
führt. Ergänzt wird das Angebot mit 
Selbstlernprogrammen, in denen auch 
Selbsttests durchgeführt werden kön-
nen. Thematisiert wird auch hier ein 
ganzheitlicher Ansatz, in dem Zusam-
menhänge und Einflussmöglichkeiten 
von Arbeitswelt und privatem Umfeld 
aufgezeigt und Lösungen empfohlen 
werden. Psychische Gesundheit wird 
auch in den Modulen für die Durchfüh-
rung von Gesundheitstagen themati-
siert und ist mit konkreten Angeboten 
wie persönlichen Stresstests unterlegt. 
Alle Angebote sind als Printmedien 

oder in elektronischer Form verfügbar. 
Übergreifend veröffentlicht die Deut-
sche gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) Handlungsempfehlungen zum 
Thema „psychische Gesundheit“ (Pra-
xishilfe 1; Leitfaden; Handlungsemp-
fehlungen und Produkte zum Thema).

6.3 Träger der gesetzlichen  
 Rentenversicherung

Die Träger der gesetzlichen Rentenver-
sicherung erbringen auf Antrag Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilita-
tion sowie Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben für den Indikationsbe-
reich Psychosomatik bei chronifizierten 
oder häufig rezidivierenden psychi-
schen Störungen. Eine Indikation für 
eine stationäre psychosomatische Reha-
bilitation besteht darüber hinaus, wenn 
ausreichende Behandlungsmöglichkei-
ten am Wohnort nicht vorhanden sind, 
bei therapieungünstigen Arbeitszeiten 
(beispielsweise Nacht- und Wechsel-
schicht, Montage) oder wenn eine vorü-
bergehende Distanzierung vom häusli-
chen und / oder beruflichen Konfliktfeld 
angezeigt ist. (Checkliste zur Einschät-
zung des Reha-Bedarfs – Indikations-
bereich Psychosomatik unter www. 
deutsche-rentenversicherung-nord.de > 
Angebote für spezielle Zielgruppen > 
Betriebs- und Werksärzte). Zu den 
Leistungen kann auch eine Begleitung 
an den Arbeitsplatz durch einen Thera-
peuten im Rahmen der betrieblichen 
Wiedereingliederung gehören. Auch 
der Betriebsarzt kann passende Leis-
tungen für Beschäftigte beantragen,  
oft wird durch den Antrag des Betriebs-
arztes das Verfahren erheblich be-
schleunigt.

6.4 Träger der gesetzlichen  
 Krankenversicherung  
 (Krankenkassen)

Für die gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV) sind der Schutz vor Krank-
heiten und die Förderung der Gesund-
heit unverzichtbare Aufgaben, um 
Lebensqualität und Leistungsfähigkeit 
ihrer Versicherten unabhängig von Ge-

schlecht und sozialer Stellung langfris-
tig zu erhalten und ihnen ein gesundes 
Altern zu ermöglichen. Für die Durch-
führung der Maßnahmen liegt ein Leit-
faden Prävention (2010) vor, der Hand-
lungsfelder und Kriterien für die 
Leistungen der Krankenkassen in der 
Primärprävention und betrieblichen 
Gesundheitsförderung aufführt, die für 
die Leistungserbringung vor Ort ver-
bindlich gelten. Der Leitfaden enthält 
neben den Zielgruppen, dem allgemei-
nem Ziel, den Inhalten auch Angaben 
zur anzuwendenden Methodik und den 
Anbieterqualifikationen. Maßnahmen, 
die nicht den im Leitfaden dargestellten 
Handlungsfeldern entsprechen, dürfen 
von den Krankenkassen nicht im Rah-
men von § 20 und § 20a SGB V durch-
geführt oder gefördert werden.
Die Förderung der psychischen Ge-
sundheit wird im Leitfaden durch das 
Handlungsfeld Psychosoziale Belastun-
gen (Stress) unterstützt. Die folgenden 
zwei Präventionsprinzipien sollen 
durchgeführt oder gefördert werden.
1. Förderung individueller Kompe-

tenzen zur Stressbewältigung am 
Arbeitsplatz. Der Leitfaden Präven-
tion sieht als Zielgruppen zum einen 
alle Beschäftigten mit (nicht existen-
tieller) Stressbelastung und zum an-
deren Gruppen mit spezifischen Be-
lastungsprofilen. Dieses können 
Führungskräfte, Außendienstmitar-
beiter oder weitere besonders belas-
tete Gruppen sein. Die Zielgruppen 
sollen durch betriebliche Stressma-
nagementtrainings lernen, „…nega-
tive Folgen für die körperliche und 
psychische Gesundheit aufgrund 
von chronischen beruflichen Stres-
serfahrungen zu vermeiden oder zu 
reduzieren, in dem die individuellen 
Bewältigungskompetenzen gestärkt 
werden mit dem Ziel eines mög-
lichst breiten individuellen Bewälti-
gungsrepertoires und einer mög-
lichst hohen Flexibilität im Umgang 
mit Stressbelastungen“ (Leitfaden 
Prävention, S. 72).

2. Gesundheitsgerechte Mitarbeiter-
führung. Das zweite Präventions-
prinzip zur Förderung der psychi-
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schen Gesundheit richtet sich an 
Führungskräfte. Diese werden als 
wichtige Personengruppe gesehen, 
die einen Einfluss auf die Gesund-
heit, die Motivation und Leistungs-
fähigkeit ihrer Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen haben. Der Leitfaden 
Prävention formuliert das Ziel der 
Trainingsmaßnahmen folgenderma-
ßen: „Maßnahmen zur gesundheits-
gerechten Mitarbeiterführung ver-
folgen eine doppelte Zielsetzung: 
Zum einen sollen Führungskräfte 
für Zusammenhänge zwischen ih-
rem Verhalten und der Gesundheit, 
dem Wohlbefinden und den psycho-
physischen Belastungen auf Seiten 
der Mitarbeiter sensibilisiert und bei 
der Entwicklung eines mitarbeitero-
rientierten und gesundheitsgerech-
ten Führungsstiles unterstützt wer-
den. Dadurch sollen psychische 
Fehlbelastungen auf Seiten der Mit-
arbeiter reduziert und deren Zufrie-
denheit und Wohlbefinden am Ar-
beitsplatz gefördert werden. Zum 
anderen sollen die Führungskräfte 
selbst auch Strategien einer gesund-
heitsgerechten Bewältigung des ei-
genen Führungsalltages erlernen. 
Damit soll sowohl der Vorbildfunk-
tion der Führungskraft Rechnung 
getragen werden als auch dem Um-
stand, dass eigenes Stresserleben der 
Führungskräfte ein häufiges Hin-
dernis für die Realisierung eines ge-

sundheitsgerechten Umgangs mit 
den Mitarbeitern darstellt“ (Leitfa-
den Prävention, S. 74).

Der Leitfaden Prävention hebt zusätz-
lich die Bedeutung der Verhältnisprä-
vention hervor und setzt auf den Auf-
bau und die Unterstützung durch 
gesundheitsförderliche Strukturen im 
Betrieb.
Weitere Aktivitäten zur Förderung der 
psychischen Gesundheit:
Der BKK-Bundesverband bietet ge-
meinsam mit dem Bundesverband der 
Angehörigen psychisch Kranker e. V. für 
Führungskräfte, Gesundheitsmanager, 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Be-
triebsärzte und -räte die Schulung „Psy-
chisch krank im Job“ an. Das Seminar 
soll neben einer grundlegenden Einfüh-
rung zu psychischen Erkrankungen die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen unter 
anderem befähigen, Frühwarnzeichen 
zu erkennen und auf Behandlungsmög-
lichkeiten hinzuweisen.
An Beschäftigte richtet sich eine Hand-
lungshilfe des BKK Bundesverbandes 
mit dem Titel „Kein Stress mit dem 
Stress“. Die Broschüre gibt Hinweise, 
was die Beschäftigten selbst tun kön-
nen, um psychische Belastungen am 
Arbeitsplatz zu erkennen und sie gibt 
Tipps, wie Beschäftigte ihre Arbeit  
so beeinflussen können, dass Sie ihre 
Gesundheit und ihre Lebensqualität 
schützt und verbessert (Verhaltensprä-
vention).

6.5 Fachärzte und  
 Psychotherapeuten

Durch seine unmittelbare Präsenz in 
den Betrieben ist der Betriebsarzt häufig 
die erste ärztliche Anlaufstelle für Be-
schäftigte mit psychischen Erkrankun-
gen. Er ist in der Lage die von psychi-
schen Erkrankungen Betroffenen 
schnell und kompetent in Behandler-
Netzwerke zu integrieren. Im Sinne der 
integrierten Versorgung ist eine Koope-
ration zwischen Arbeitsmedizinern, 
niedergelassenen Therapeuten und 
Fachkliniken elementar bei der Präven-
tion und Therapie psychischer Erkran-
kungen. Im Projekt „ Ärzte und Betrieb 
als Kooperationspartner“ (ÄrBeK) ha-
ben Betriebsärzte, niedergelassene Ärzte 
und Krankenkassen gemeinsame Pfade 
– auch zur Prävention und Therapie 
psychischer Erkrankungen – erarbeitet 
(http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/ 
rde/xchg/bst/hs.xsl/70113_70118.htm). 
Ihr gemeinsames Ziel ist zum einen die 
Prävention psychischer Erkrankungen 
und zum anderen insbesondere die 
Wiederherstellung der Beschäftigungs-
fähigkeit der von psychischen Erkran-
kungen betroffenen Beschäftigten. ■
Der Beitrag wird fortgesetzt.
Die Redaktion dankt Dr. A. Schoeller 
für die redaktionelle Aufbereitung  
des Textes.
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Die Deutsche Rentenversicherung Nord 
und der Verband Deutscher Betriebs- 
und Werksärzte (VDBW) haben im 
Frühjahr 2012 für den Bereich Ham-
burg, Mecklenburg- Vorpommern und 
Schleswig- Holstein eine Vereinbarung 
zur Zusammenarbeit bei Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation und 
zur Teilhabe am Arbeitsleben geschlos-
sen. Das Modellprojekt soll dazu beitra-
gen, Reha-Bedarfe frühzeitig zu erken-
nen und die Erwerbsfähigkeit chronisch 
kranker Beschäftigter nachhaltig zu si-
chern. Der Betriebsarzt als Initiator des 
Rehabilitationsantrages und als Steuer-
mann der Wiedereingliederung nimmt 
dabei eine zentrale Stellung ein.
Die Vorstellung des neuen Verfahrens 
am 14. August 2012 im Gebäude der 
Deutschen Rentenversicherung Nord 
fand bei den teilnehmenden Betriebs- 
und Werksärzten, den Ärzten aus den 
Rehabilitationskliniken und Sozialme-
dizinern großes Interesse und sorgte für 
eine lebhafte Diskussion
Das Verfahren sieht die direkte Veran-
lassung von Rehabilitationsmaßnahmen 
durch den Betriebsarzt / -ärztin und die 
Durchführung von zwei Gesprächen 
mit der oder dem Mitarbeiter direkt 
nach der Rehabilitationsmaßnahmen 
bzw. sechs Monate danach zur Siche-
rung des Rehabilitationserfolges vor.
Die für die Praxis erforderlichen Infor-
mationen und die erforderlichen Formu-
lare stehen auf der Internetseite der Deut-
schen Rentenversicherung Nord unter 
www.deutsche-rentenversicherung-
nord.de (➔ Themen ➔ Rehabilitation 
➔ Fachinformationen ➔ Infos für Be-
triebs- und Werksärzte) als Download 
zur Verfügung. Neben dem üblichen 
Formularpaket zur medizinischen Re-
habilitation als Leistung des Rentenver-
sicherungsträgers (G100, G 110, G160) 
liegen der Vordruck K8050 (Tätigkeits-

beschreibung), SMD2061 (ärztlicher 
Befundbericht zum Antrag auf Leistun-
gen zur Teilhabe) und K8060 (Ein-
verständnis des Versicherten zur Ein-
bindung des Betriebsarztes in den 
Rehabilitationsprozess) vor.
K8080 und K8090 sind der Zwischen-
bericht für das zweite Gespräch und der 
Abschlussbericht für das dritte Ge-
spräch. Das Übersenden der Formulare 
SMD2061, K8080 und K 8090 wird se-
parat vergütet. Zwei Checklisten geben 
Hilfestellung für die Indikationsstellung 
bei somatischen und psychosomati-
schen Erkrankungen.
Die DRV Nord verpflichtet sich, den 
Betriebsarzt, der die Reha-Maßnahme 
eingeleitet hat, über das Ergebnis der 
Antragsprüfung zu informieren. Damit 
solche Anträge sicher erkannt werden, 
bittet sie auf der ersten Seite des Form-
antrags folgenden Zusatz farbig einzu-
tragen: „Kooperationsvereinbarung der 
DRV Nord mit Betriebsärzten“. Es ist 
auch vereinbart, dass die Klinik dem 
zuweisenden Betriebsarzt / -ärztin den 
Reha-Abschlussbericht schickt.
Für die Genehmigung des Antrages durch 
die Rentenversicherung und die Gewäh-
rung einer Maßnahme sind neben den 
gesetzlich vorgeschriebenen versiche-
rungsrechtlichen Voraussetzungen fol-
gende persönlichen oder medizinischen 
Voraussetzungen entsprechend SGB VI  
§ 10 / SGB IX § 26 – 32 zu beachten:
1. Rehabilitationsbedürftigkeit (erheb-

liche Gefährdung oder Minderung 
der Erwerbsfähigkeit)

2. Positive Rehabilitationsprognose, das 
heißt Abwendung einer drohenden 
Erwerbsminderung mit einer Er-
folgsaussicht > 50 % oder einer we-
sentlichen Besserung bzw. Wieder-
herstellung der Erwerbsfähigkeit

3. Rehabilitationsfähigkeit muss gege-
ben sein, das heißt der Versicherte 

muss an der Rehabilitationsmaß-
nahme teilnehmen können.

Wichtig ist es, dass die Beschäftigten mo-
tiviert sind und an dem Rehabilita-
tionsprozess aktiv mitwirken wollen und 
können, dass eine Motivation zur Lebens-
stiländerung erkennbar und die bisherige 
Strategie zur Krankheitsbewältigung 
nicht ausreichend ist. Ambulante Thera-
pien sollten bereits ein geleitet, aber bisher 
nicht ausreichend erfolgreich sein.
Der Betriebsarzt / die Betriebsärztin kann 
den Rehabilitationsbedarf frühzeitig in 
der Sprechstunde bei mehr fachen oder 
langandauernden statio nären Kranken-
hausaufenthalten, im Rahmen des be-
trieblichen Eingliederungsmanagements 
(BEM) nach langer Arbeitsunfähigkeit in 
den letzten zwölf Monaten, aber auch bei 
besonders belastenden Arbeits- und Le-
bensbedingungen feststellen. Ziel ist es 
immer, die Erwerbsfähigkeit zu erhalten. 
Bei dem Verfahren wird auf die besonde-
ren Kenntnisse der Betriebsärzte / Be-
triebsärztinnen in Bezug auf den Arbeits-
platz zurückgegriffen. 
Eine enge Verzahnung zur medizinisch-
beruflich orientierten Rehabilitation 
(MBOR) ist wünschenswert, um die 
körperlichen, psychischen und sozialen 
Probleme gleichzeitig zu erfassen, die 
die Beschäftigten am Arbeitsplatz be-
lasten. Dann können mit spezifischen 
physiotherapeutischen und psychosozi-
alen Modulen diese Probleme in Einzel- 
und Gruppengesprächen bearbeitet 
und Verhaltensstrategien vermittelt 
werden, die auch im Beruf umgesetzt 
werden können. An speziellen Modell-
arbeitsplätzen können immer wieder-
kehrende Arbeitsabläufe analysiert, die 
Probleme herausgefiltert und dann mit 
den Patienten gemeinsame Lösungen 
gesucht und eingeübt werden. Der wei-
teren Entwicklung ist mit Spannung 
entgegen zu sehen. ■

Dr. Jutta Kindel,  
Ärztin für Innere Medizin 
und Arbeitsmedizin, 
Hamburg

Vereinbarung zwischen der Deutschen Rentenversicherung Nord  
und dem Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW e. V.)

Einbindung von Betriebsärzten  
in den Rehabilitationsprozess

Praxis
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Industrieinformationen

Eine patentierte Lösung aus intelligenter 
Hörgerätetechnik mit eigens dafür ent-
wickeltem Lärmarbeitsplatzprogramm, 
einer speziellen Dämmotoplastik und 
einem dafür zugelassenen Prüfsystem 
gilt als neue Schutzlösung für Menschen 
mit Hörminderung am Lärmarbeits-
platz (ab ca. 80 dB(A)). 
Erstmals hat ein speziell dafür pro-
grammiertes Hörsystem mit zugehö-
riger Spezialdämmplastik eine Bau-
musterprüfbescheinigung nach der 
PSA-Richtlinie für den Einsatz im Ar-
beitslärm als aktiver Gehörschutz er-
halten. Bei der Neuentwicklung des 
Systems „AS Hörluchs ICP XS, DUO 
und P“ der Firma Hörluchs Gehör-
schutzsysteme, handelt es sich um eine 
vollwertige PSA mit CE-Kennzeichen 
und ein vollwertiges Medizinprodukt, 
das im Heil- und Hilfsmittelverzeichnis 
aufgeführt ist. 
Die Neuentwicklung ICP (Insulating 
Communication Plastic) ist für 
 Menschen mit Hörminderung am 
 anspruchsvollen Lärmarbeitsplatz be-
sonders geeignet, da hierbei ein vor-
handener Hörverlust, sowie die dar- 
aus resultierende Überdämmung im 
Hauptwahrnehmungsbereich ausge-
glichen wird, ohne das Gehör zu 
 schädigen. 
Das System besteht aus drei Hörgeräte-
varianten (AS Hörluchs ICP XS, DUO 
und P) und einer speziellen Dämmoto-
plastik (ICP HAWEI). Das Hörsystem 
wird mit einer individuellen Werks-
voreinstellung für den angegebenen 
Lärmarbeitsplatz unter Berücksichti-
gung der bestehenden Hörminderung 
ausgeliefert. Dieses spezielle Lärm-
arbeitsplatzprogramm darf vom Hör-
geräteakustiker für die Feinanpassung 

modifiziert werden. Die Auslieferung 
wird direkt am Lärmarbeitsplatz  
durchgeführt; durch eine spezielle Son-
denschlauchmessung wird dabei über-
prüft, welche Pegel bei welcher Fre-
quenz am Trommelfell ankommen, um 
die Arbeitsschutzvorschriften einzu-
halten. Die Dokumentation beinhaltet 
die Messergebnisse am Arbeitsplatz 
ohne Ansprache sowie mit Ansprache 
bzw. Warnsignal. Die Abgabe kann nur 
ein ausgebildeter Hörgeräteakustiker 
oder ggf. ein gleich qualifizierter 
 Mitarbeiter mit der entsprechenden 
 Lizenzschulung des Herstellers durch-
führen. 
ICP HAWEI ist die erste Gehörschutzo-
toplastik mit Zulassung nach den PSA 
Richtlinien DIN EN 352-2. für Hörge-
räteträger am Lärmarbeitsplatz und 
kann als Dämmplastik (Passivdäm-
mung) eingesetzt werden. Hörgeräte-

träger, die ihre Hörsysteme für leise 
Arbeitsphasen (Besprechungen, Büro-
arbeiten) benötigen, können den ICP 
HAWEI mit einem herkömmlichen Ge-
rät kombinieren. Während des Aufent-
halts im Lärmbereich müssen die Hör-
geräte ausgeschaltet werden, die passive 
Dämmung des ICP HAWEI gewähr-
leistet dabei einen ausreichenden 
Schutz wie ein herkömmlicher Gehör-
schutz. Nach Verlassen des Lärmberei-
ches können die Hörsysteme einfach 
wieder eingeschaltet werden, ohne das 
Ohrpassstück/ Gehörschutz wechseln 
zu müssen. 
Die entwicklungsbegleitende Prüfung 
des Hörsystems wurde durch das Insti-
tut für Arbeitsschutz der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) durchgeführt, mit regelmäßi-
gen Konsultationen des Sachgebiets 
Gehörschutz im Fachausschuss Persön-
liche Schutzausrüstung (PSA) der 
DGUV. ■

Neues Hörsystem mit Zulassung für Menschen  

mit Hörminderung am Lärmarbeitsplatz 

Gehörschutz  
am Arbeitsplatz

AS Hörluchs ICP XS
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